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12. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.05.2011 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Anlage reichen wir Ihnen die Sitzungsvorlage – öffentlicher Teil – zu  

TOP 5: Klage gegen die Kreisumlage und gegen das GFG 
 
nach. Weiterhin erhalten Sie in der Anlage einen aktualisierten Ergebnisbericht zu  
 
TOP 7: Berichtswesen für den NKF-Haushalt 2011 
 
mit der Bitte um Austausch.  
 
Des Weiteren schlage ich aufgrund der aktuellen Beratungen im Schulausschuss vor,  
obige Sitzung – öffentlicher Teil – um den Tagesordnungspunkt 
 
TOP 8 a: Anpassung des Raumkonzepts in der Grundschule Schmitzhöhe 
 
zu erweitern. Die entsprechende Sitzungsvorlage ist in der Anlage beigefügt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 12.05.2011 
 
Recht und Versicherungen 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Haupt- und Finanzausschusses 
am 17.05.2011 

- öffentliche Sitzung - 

TOP 5: Klage gegen die Kreisumlage und gegen das GFG 

Vorberaten im am TOP 
Haupt- und Finanzausschuss 15.02.2011 4 + 5 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15. Februar 2011 wurden von 
Seiten der Verwaltung Informationen zur ersten Modellrechnung des Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes 2011 und zu den Erfolgsaussichten einer möglichen verwaltungsgericht-
lichen Klage gegen die Kreisumlage gegeben. Hinsichtlich der Erfolgsaussichten eines 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens gegen die Kreisumlage wurde zudem ein Rechts-
gutachten der Stadt Gummersbach vorgelegt. 
 
In dieser Sitzung wurde fraktionsübergreifend großes Unverständnis im Hinblick auf die 
geplanten Änderungen im GFG 2011 geäußert. Es wurde deutlich hervorgehoben, dass 
alle Parteien gemeinsam auf Landes- und Bundesebene noch deutlicher auf diese 
Missstände hinweisen müssen. Die kommunale Selbstverwaltung sei eine großartige 
Errungenschaft und man müsse für diese mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
streiten. Die Verwaltung wird aufgefordert, ggfs. gemeinsam mit den übrigen Kommu-
nen den Rechtsweg bei der Kreisumlage und beim GFG zu prüfen und die Angelegen-
heit zur Entscheidung im Haupt- und Finanzausschuss wieder vorzulegen. 
 
Zwischenzeitlich hat der Oberbergische Kreis ein Rechtsgutachten von Herrn Professor 
Dr. Kyrill-A. Schwarz hinsichtlich der Problematik des Kreisumlagesatzes sowie zu den 
Erfolgsaussichten einer kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 in 
Auftrag gegeben. Das Rechtsgutachten, das Vertretern aus allen kreisangehörigen 
Kommunen von Herrn Prof. Schwarz am 11. April 2011 auch persönlich vorgestellt wor-
den ist, wurde allen Ratsmitgliedern bereits vorab per E-Mail vom 13.04.2011 zur Ver-
fügung gestellt. 
 
In seinem Gutachten stuft Herr Prof. Dr. Schwarz – wie im Übrigen auch das Gutachten 
des Rechtsamtes der Stadt Gummersbach – die Erfolgsaussichten eines verwaltungs-
gerichtlichen Verfahrens gegen die Kreisumlage als gering ein und rät von daher hier-
von ab. Stattdessen zeigt er seiner Auffassung nach erfolgversprechendere gerichtliche 
Schritte in Richtung Land NRW gegen die „chronische“ Unterfinanzierung der oberber-
gischen Kommunen durch das GFG 2011 auf und schlägt – wie dies auch in anderen 
Teilen des Landes geplant ist – eine gemeinsame kommunale Verfassungsbeschwerde 
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von Kreis und kreisangehörigen Kommunen in diesem Zusammenhang vor. Der Kreis 
kann den Weg nur gemeinsam mit den Kommunen beschreiten. Bis zum heutigen Zeit-
punkt hat sich aber noch keine Kommune zu diesem Vorgehen zustimmend geäußert. 
 
In der Anlage erhalten Sie das Schreiben der Gemeinde Nümbrecht vom 18. April 2011 
sowie die gutachterlichen Ausführungen der von dieser beauftragten Rechtsanwalts-
kanzlei Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner aus Düsseldorf mit der Bitte um Kenntnis-
nahme. Auch diese bewerten die Erfolgsaussichten für eine verwaltungsgerichtliche 
Klage unmittelbar gegen den Kreisumlagebescheid nach der bisher ergangenen Recht-
sprechung hierzu im Ergebnis als äußerst gering. 
 
In der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz am 9. Mai 2011 in Waldbröl wurde die An-
gelegenheit nochmals intensiv beraten und diskutiert. Die Bürgermeister der kreisange-
hörigen Kommunen haben sich ausdrücklich für eine (der Höhe nach begrenzte) finan-
zielle Unterstützung des von der Gemeinde Nümbrecht nach wie vor beabsichtigten 
verwaltungsgerichtlichen Klageverfahrens ausgesprochen. Neben der Signalwirkung 
eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens wurde von den Bürgermeisterkollegen 
nochmals die eklatante und anhaltende Negierung des kommunalen Rücksichtnahme-
gebots durch den Oberbergischen Kreis als wesentliche Gründe für eine Unterstützung 
des Klageverfahrens angeführt. Im Hinblick auf das in § 75 Abs. 7 GO NRW verankerte 
gesetzliche Überschuldungsverbot für Kommunen ist schon heute klar erkennbar, dass 
viele der oberbergischen Kommunen in Anbetracht der „erdrosselnden Wirkung“ der 
Kreisumlagenhöhe schon in naher Zukunft ihr Eigenkapital vollständig aufzehren und 
quasi „sehenden Auges“ in eine Überschuldungslage geraten werden.  
 
Von der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung wird regelmäßig vor Erhebung einer 
Anfechtungsklage gegen den Kreisumlagebescheid als solchen vorrangig eine Unter-
lassungsklage gegen den Kreis hinsichtlich der Wahrnehmung von konkreten, kreissei-
tig originär nicht zuständigen Aufgaben gefordert. Vor diesem Hintergrund sowie im Hin-
blick auf den sehr hohen Streitwert einer Anfechtung des Kreisumlagebescheides ins-
gesamt in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages und der daraus resultierenden 
nicht unerheblichen Gerichts- und Anwaltskosten, präferiert die Verwaltung zunächst 
die Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Unterlassungsklage gegen den Kreis. Ein 
Unterlassungsurteil hätte im Übrigen unmittelbare Wirkung zugunsten aller Kommunen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt – wie im Haushalt 2011 vorgesehen –, das 
beabsichtigte verwaltungsgerichtliche Verfahren der Gemeinde Nümbrecht gegen die 
Kreisumlage in einem Umfang von bis zu 3.000,00 € finanziell zu unterstützen. 

 

 

     

Holger Jungnitz 
Oberrechtsrat           

 Werner Hütt            
Kämmerer 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Klage Gemeinde Nümbrecht und Oberbergische Kommunen gegen den  
Oberbergischen Kreis  -  Ihr Schreiben vom 11.04.2011 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wacker, 
 
ich bedanke mich für Ihr o.a. Schreiben. Ich habe nach wie vor die Absicht, den Klageweg 
gegen die Festsetzung der Kreisumlage gegen den Oberbergischen Kreis zu beschreiten. 
Aus meiner Sicht möchte ich insbesondere zu Ziff. 2 Ihres Schreibens „Vorgehensweise 
und Stossrichtung der Klage“ noch ergänzende Hinweise/Anregungen geben.  
 
Sie führen als Aufzählungspunkt a) aus, dass Herausgearbeitet werden muss, welche 
freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben der Kreis wahrnimmt, obwohl diese auch durch die 
Gemeinde selbst erfüllt werden könnten.  
 
Hier werde ich auch in Zusammenarbeit mit meinen Bürgermeisterkollegen eine Aufstel-
lung möglicher Ansatzpunkte erarbeiten und Ihnen dann zukommen lassen. 
 
Zu  Punkt c): Hier führen Sie die Verletzung der finanziellen Mindestausstattungsgarantie 
einer kreisangehörigen Gemeinde als Klagegrund an. Gerade diesen Punkt sehe ich – viel-
leicht auch emotional – aus Sicht der Gemeinde Nümbrecht als Hauptgrund der Be-
schwerde. Die Ausgangslage in der Gemeinde Nümbrecht stellt sich zurzeit wie folgt dar: 
In 2011 haben wir Erträge von 28,3 Mio. EUR und Aufwendungen von 36,1 Mio. EUR. Die-
ses ergibt im Saldo ein Defizit von 7,78 Mio. EUR. Bereits Ende 2010 war ein Kassenkre-
ditvolumen (Überziehungskredit) in Höhe von knapp 23 Mio. EUR aufgelaufen. Am Jahres-
ende 2011 wird dieses durch das diesjährige Defizit auf über 30 Mio. EUR anwachsen. 
D.h. unsere Kassenkredite übersteigen die kompletten Jahreserträge der Gemeinde! 
 
Gerade die Kreisumlage spielt hierbei eine immens wichtige Rolle. Wenn wir einmal in das 
Jahr 1994 schauen, so wurden seinerzeit 11,5 Mio. EUR als umlagefähige Grundlage an-
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geführt. Hiervon musste die Gemeinde bei einem Kreisumlagesatz von 47,64 % (insge-
samt über alle Kreisumlagen) 5,5 Mio. EUR an den Kreis überweisen. 6 Mio. EUR verblie-
ben bei der Gemeinde.  
 
Im Jahr 2011 ergibt sich mittlerweile eine umlagefähige Grundlage von 15,7 Mio. EUR. 
Insofern, bei dem Umlagegrundlagen, eine Steigerung von 4,4 Mio. EUR oder 36,5 %.  
 
Man würde normalerweise davon ausgehen, dass die Anteile von Gemeinde und Kreis in 
diesem Verhältnis auch proportional gestiegen wären. Wäre dies so, gäbe es auf Seiten 
der Gemeinde keine Probleme. Aber hier hat eine umgekehrte Entwicklung stattgefunden.  
 
Von den 15,7 Mio. EUR erhält der Kreis im Jahr 2011 11,5 Mio. EUR und bei der Gemeinde 
verbleiben nur noch 4,2 Mio. EUR. Die Gemeinde hat also von 1994 bis 2011 einen Rück-
gang von 1,8 Mio. EUR bzw. 29,9 % zu verzeichnen. Der Kreis hingegen einen Zuwachs 
von 6 Mio. EUR bzw. 110,9 %! Die Gemeinde muss also mit weniger Geld auskommen, 
während der Kreis (üppig) zugelangt hat. 
 
Ich denke, dies sollte auch ein großer Ansatzpunkt sein, um auch die nicht mehr vorhan-
dene Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu dokumentieren. Darüber hinaus sollte auch 
insbesondere die Änderung innerhalb der Gemeindeordnung Berücksichtigung finden. Alle 
bisher stattgefundenen Prozesse, die bis zum OVG oder auch bis zum Landesverfassungs-
gericht gingen, standen bzw. basierten auf einer Gemeindeordnung nach altem Recht. 
Inzwischen ist durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 
insbesondere im Bereich der Haushaltswirtschaft eine Revolution erfolgt. Die Gemeinde 
muss wie ein Privatbetrieb eine Bilanz jährlich erstellen und in Form einer Ergebnisrech-
nung, in der freien Wirtschaft Gewinn- und Verlustrechnung genannt, buchen. Hierauf fu-
ßen auch die neuen Vorschriften der Finanzwirtschaft.  
 
Gerade der § 75 der Gemeindeordnung, der die ordnungsgemäße Abwicklung der Finanz-
wirtschaft der Gemeinde regelt, ist inhaltlich komplett geändert worden. So sind die Vor-
schriften für den Haushaltsausgleich neu gefasst worden. Interessant ist für mich aber die 
Änderung im Bereich der sog. Überschuldung. Während vor der Reform § 75 GO einzig 
davon sprach, eine Gemeinde darf sich nicht überschulden, die Überschuldung aber nicht 
normiert war, so enthält heute der § 75 Abs. 7 der GO eine Verschuldungsgrenze. Dort ist  
ausgeführt, dass die Gemeinde sich nicht verschulden darf. Sie gilt lt. Gesetz als über-
schuldet, wenn das Eigenkapital aufgebraucht ist.  
 
Die Gemeinde Nümbrecht hat zum 01.01.2009 den Entwurf einer Eröffnungsbilanz aufge-
stellt. Ca. im Juli/August werden wir dem Rat die mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmte 
Eröffnungsbilanz zum Beschluss vorlegen. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 
2009, 2010 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2011 wird die Gemeinde Nümbrecht 
dann über kein Eigenkapital mehr verfügen.  
 
Insofern gilt die Gemeinde Nümbrecht dann gemäß Definition des § 75 Abs. 7 GO als 
überschuldet.  
 
Meine Überlegungen gehen dahin, dass eine bestimmende Ursache für die Überschuldung 
die Höhe der Kreisumlage ist. Das Missverhältnis der Verteilung der Mittel zwischen Ge-
meinde und Kreis, welches sich von 1994 bis heute zeigt, dokumentiert für mich unter 
Hinzuziehung der Überschuldung den Eingriff des Kreises in die Leistungsfähigkeit der 
Kommunen. 
 



 

Insofern bitte ich Sie zu prüfen, ob gerade ein Vorgehen gegen „die Erdrosselung“ erfolg-
versprechend ist – auch oder besonders im Hinblick auf die geänderte Gesetzeslage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
      gez. 
Hilko Redenius 



































2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T€ T€ T € T € T € T € T € T € %

A Ergebnisrechnung 

1 Steuern und  ähnliche Abgaben 19.400 4.850 19.809 4.952 11.668 -7.130 4.538 -414 -9,1
2 Zuwendungen und allg. Umlagen 5.216 1.304 7.103 1.998 445 670 1.115 -883 -79,2
3 Öfft.-Rechtl. Leistungsentgelte 2.638 660 3.189 797 2.616 -1.781 835 38 4,6
4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 274 69 237 59 70 70 11 15,7
5 Erträge Kostenerstattung/-umlagen 1.152 288 1.003 251 207 207 -44 -21,3
6 Sonstige ordentliche Erträge 2.241 560 1.195 298 55 55 -243 -441,8
7 Aktivierte Eigenleistungen 4 1 7 2 0 0 -2  - 

Ordentliche Erträge 30.925 7.731 32.543 8.357 15.061 6.820 -1.537 -22,5

 
8 Personalaufwendungen 4.997 1.249 4.858 1.215 1.050 170 1.220 5 0,4
9 Versorgungsaufwendungen -111 -28 298 75 142 -28 114 39 34,2
10 Aufwendungen für Sach-/Dienstl. 9.219 2.305 8.672 2.168 2.579 2.579 411 15,9
11 Bilanzielle Abschreibungen 3.469 867 3.493 906 856 856 -50 -5,8
12 Transferaufwendungen 16.070 4.018 17.891 4.545 4.073 4.073 -472 -11,6
13 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.149 537 1.896 474 601 601 127 21,1

Ordentliche Aufwendungen 35.793 8.948 37.108 9.383 9.301 9.443 60 0,6
 

Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit -4.868 -1.217 -4.565 -1.026 5.760 -2.623 -1.597 60,9

 
14 Finanzerträge 515 129 775 194 1 1 -193  - 
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.725 681 2.850 713 325 54 379 -334 -88,1

Finanzergebnis -2.210 -553 -2.075 -519 324 -378 -39 10,3

Jahresfehlbetrag(-) -7.078 -1.770 -6.640 -1.545 5.436 -3.001 -1.636 54,5

B Kennzahlen

Einwohner 31.12.2009 22.203 22.203 22.203 22.203

Steueraufkommen je Einwohner in € 873,76 892,18 525,51 204,39

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen  
je Einwohner in € 234,92 319,91 20,04 50,22
Transferaufwendungen je Einwohner in 
€ 723,78 805,79 183,44 183,44

Personalkosten je Einwohner in € 225,06 218,80 47,29 54,95

Zinsaufwendungen je Einwohner in € 122,73 128,36 14,64 17,07

Abgren- 

zungen       

Ratsinformation

Gemeinde Lindlar

31.03.2011

Anlage 1 

vorläufig 

Bericht zum 31.03.2011

Ergebnis Ist  2010

Abweichungen 

kum.Ansatz  /  

Ergebnis 2011  

Ist 1. Q. 

2010

Haushalts- 

ansatz 

kum. 

Ansatz 

2011

kum. Soll  

2011   



2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T€ T€ T € T € T € T € T € T € %

Ergebnisrechnung

Auszug

  Grundsteuer A 98 25 95 24 97 -73 24 0 0,0
  Grundsteuer B 2.790 698 2.800 700 2.790 -2.093 697 3 0,4
  Gewerbesteuer 7.491 1.873 8.000 2.000 6.499 -4.874 1.625 375 23,1
  Gemeindeanteil Einkommensteuer 7.373 1.843 7.340 1.835 2.011 0 2.011 -176 -8,8
  Gemeindeanteil Umsatzsteuer 572 143 580 145 151 0 151 -6 -4,0
  Sonstige Vergnügungssteuer 6 2 6 2 7 -5 2 0 0,0
  Hundesteuer 110 27 120 30 113 -85 28 2 7,1
  Kompensationszahlung 960 239 868 216 0 0 0 216 100,0
Steuern und  ähnliche Abgaben 19.400 4.850 19.809 4.952 11.668 -7.130 4.538 414 9,1

Ratsinformation

Gemeinde Lindlar

Ist 1. Q. 

2010

Anlage 2

Bericht zum 31.03.2011
Ist 2010 

Haushalts- 

ansatz 

31.03.2011

kum. 

Ansatz 
kum. Soll Ergebnis 

Abweichungen 

kum.Ansatz  /  

Ergebnis 

Abgren- 

zungen

vorläufig 
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Gemeinde Lindlar Lindlar,  12.05. 2011 
Schulträgeraufgaben 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Haupt- und Finanzausschusses 
am 17.05.2011 

- öffentliche Sitzung - 

TOP 08a : Anpassung des Raumkonzepts in der Grundschule Schmitzhöhe  

Vorberaten im am TOP 
Haupt- und Finanzausschuss  16.03.2010 7 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 29.06.2010 5 
Haupt- und Finanzausschuss  07.07.2010 8 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 30.11.2010 5 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  10.05.2011 5 

Sachverhalt: 

In den vorgenannten Sitzungen wurde über die Nutzung des Schulgebäudes bei einer 
eventuellen Schließung der Pavillonklassen diskutiert.     Die Schule bittet mit Schrei-
ben vom 29.03.2011 (Anlage 1), den ehemaligen Randstundenraum im Altbau wieder 
zu reaktivieren und einen großen Klassenraum so abzutrennen,  dass ein Raum für die 
Schülerbücherei und/ oder den Förderunterricht entsteht. Des Weiteren  bittet die 
Schule darum, dass die Räume neben dem Klassenraum im Altbau vor einer eventuel-
len anderweitigen Vermietung zunächst auf ihre schulische Nutzbarkeit überprüft wer-
den. Unter der Voraussetzung, dass die o. g. baulichen Maßnahmen umgesetzt wer-
den, kann die Schule auf die Nutzung der Pavillonklassen verzichten.  
Zur Nutzung des ehemaligen Randstundenraums müssen neue  Fernster  und eine  
breitere  Ausgangtüre eingebaut werden, und eine Türe zum Kellerbereich muss ge-
schlossen werden.   Die Maßnahmen wurden mit der Bauaufsicht besprochen, eine 
entsprechende Genehmigung wurde in Aussicht gestellt. Für die zwingend notwendi-
gen Baumaßnahmen werden voraussichtlich Kosten in Höhe von  rd. 9500 € (siehe 
Anlage I) entstehen. 
Erforderliche Haushaltsmittel sind im Haushalt eingestellt bzw. stehen aus der Rück-
stellung der in 2010 veranschlagten Maßnahme „Fenstersanierung in der GGS 
Schmitzhöhe“ zur Verfügung.  
Die Abtrennung eines Klassenraumes zur Schaffung eines zusätzlichen kleineren Rau-
mes soll nach dem Wunsch der Schule erst im Jahr 2012 erfolgen. Die hierfür notwen-
digen Haushaltmittel in Höhe von  ca. 5900 € (siehe Anlage)  werden im Haushalt 2012 
eingestellt.  
 
Die baulichen Maßnahmen können bis zum Schuljahresbeginn im September 2011 
fertig gestellt werden, sodass die Nutzung der Klassenräume im Pavillon nicht mehr 
erforderlich ist und der Pavillon somit abgerissen werden kann. Der Abriss der Pavil-
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lonklassen wird voraussichtlich ca. 20.000 € kosten. Entsprechende Mittel für den Ab-
riss und die Entsorgung sind im Haushalt eingestellt.  
 
Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur unterbreitete dem Haupt- und Finanzaus-
schuss in seiner Sitzung am 10.05.2011 einstimmig  folgenden  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der  Haupt- und Finanzausschuss beschließt: 
 

1.) Die Verwaltung wird beauftragt, den ehemaligen Randstundenraum im Altbau 
der GGS Schmitzhöhe sofort für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb herzu-
richten.  

2.) Die Abtrennung eines Klassenraumes ist für das Jahr 2012 vorzusehen. 
 

3.) Nach Fertigstellung des Klassenraumes ist die Pavillonanlage umgehend abzu-
reißen und zu entsorgen.   

  
  
 
 
 
___________________        __________________           ______________________ 
Ingrid Neumann        Harald Käsbach                    Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Fachleiterin Schulen       Fachleiter ZGM                    Bürgermeister 
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